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Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

GmbHG § 30; InsO §§ 39 Abs. 1 Nr. 5, 135, 133, 134 
Bestellung einer Sicherheit durch eine Gesell-
schaft für Kaufpreisforderung des Gesellschafters 
gegen den Erwerber von dessen Geschäftsanteilen; 
Leveraged-Buy-Out bei der GmbH & Co. KG
Abruf-Nr.: 169122

EuGüVO Artt. 22, 25, 23
Indonesien: Spaltung des Güterstands 
Abruf-Nr.: 168707

Rechtsprechung
BeurkG § 17 Abs. 1 u. 2
Reichweite notarieller Belehrungspfl ichten im Hin-
blick auf verdecktes Geschäft

a) Die notariellen Belehrungspfl ichten gemäß § 17 
Abs. 1 und 2 BeurkG beschränken sich grundsätz-
lich auf das konkret zu beurkundende Geschäft. Ein 
– für die Schadenszurechnung erforderlicher – inne-
rer Zusammenhang einer durch die Verletzung die-
ser Pfl ichten geschaff enen Gefahrenlage kann daher 
nur mit einem Schaden bestehen, der im Bereich des 
beurkundeten Geschäfts entstanden ist. Die nota-
riellen Belehrungspfl ichten beziehen sich dagegen 
nicht auf ein verdecktes Geschäft, das nicht Gegen-
stand der Beurkundung ist, das der Notar nicht 
kennt und das für ihn auch nicht erkennbar ist. Ein 
Schaden, der in dem Bereich eines solchen Geschäfts 
entsteht, fällt daher nicht in den Schutzbereich der 
verletzten Belehrungspfl ichten (Anschluss und Fort-
führung von BGH, Urteil vom 6. Oktober 2011 – III 
ZR 34/11, NJW-RR 2012, 300 Rn. 17). 
 
b) Die Interventionswirkung nach § 74 Abs. 3, §  68 
ZPO gilt grundsätzlich nur zulasten des Streit-
verkündeten und nicht zulasten der unterstütz-
ten Hauptpartei. Sie ist jedoch nicht teilbar und 
kann dem Streitverkündeten nicht lediglich hin-
sichtlich ihm ungünstiger Umstände unter Weg-
lassung günstiger Teile entgegengehalten werden 

(Bestätigung BGH, Urteil vom 19. Januar 1989 – IX 
ZR 83/88, NJW-RR 1989, 766, 767). 

BGH, Urt. v. 4.4.2019 – III ZR 338/17

Problem
Der unternehmerisch tätige Verkäufer beauftragte den 
beklagten Zentralnotar mit dem Entwurf für das Kauf-
angebot eines Verbrauchers bzgl. einer sanierten Eigen-
tumswohnung. Der Entwurf enthielt eine sog. unbe-
fristete Fortgeltungsklausel: Nach Ablauf einer kurzen 
Mindestbindungsfrist sollte das Angebot bis zu einem 
etwaigen Widerruf durch den Anbietenden fortgelten. 

Nach Abgabe des Angebots durch den Verbraucher 
und Ablauf der Mindestbindungsfrist beurkundete der 
Zentralnotar die Annahmeerklärung des Verkäufers. 
Der Käufer hatte zuvor mit der Verkäuferin außerhalb 
der notariellen Urkunde eine Eigenprovisionsvereinba-
rung getroff en, wonach ihm aus dem zu beurkunden-
den Kaufpreis eine Eigenprovision zustehen sollte. Von 
der verdeckten Provisionsabrede hatte der Notar keine 
Kenntnis.

Nach vollständigem Vollzug des Kaufvertrags wurde 
der Verkäufer im Rahmen eines Zivilverfahrens zwi-
schen ihm und dem Käufer – dem der beklagte Notar 
als Streithelfer aufseiten des Verkäufers beitrat – zur 
Rückabwicklung des Vertrags verurteilt. Der BGH be-
stätigte dies im Revisionsverfahren (MittBayNot 2016, 
394 = NJW-RR 2017, 114): Das notariell beurkundete 
Angebot des Käufers sei nichtig gem. § 117 Abs. 1 BGB 
gewesen, das gleichzeitig abgegebene und – abgesehen 
von Kaufpreis und Eigenprovisionsabrede – inhalts-
identische verdeckte Kaufangebot mangels Beurkun-
dung nichtig gem. § 125 BGB. Ein weiteres Wirksam-
keitshindernis für den Kaufvertrag ergebe sich daraus, 
dass das (Schein-)Angebot bei der Annahmeerklärung 
bereits erloschen gewesen sei, weil es sich bei der un-
befristeten Fortgeltungsklausel um eine Allgemeine Ge-
schäftsbedingung gehandelt habe und diese den Käufer 
gem. § 308 Nr. 1 BGB unangemessen benachteilige. 
Demzufolge habe es im Zeitpunkt der Beurkundung 
der Annahme an einem wirksamen Angebot gefehlt. 
Mangels vertraglicher Einigung sei auch durch die 
Eigentumsumschreibung im Grundbuch keine Heilung 
eingetreten. 

Der Verkäufer warf dem Notar vor diesem Hintergrund 
vor,  dass dieser die Unwirksamkeit des Kaufangebots 
wegen Verstoßes gegen § 308 Nr. 1 BGB hätte erkennen 
und ihn hierüber hätte aufklären müssen. Der Notar 
habe den durch die erzwungene Rückabwicklung ent-
standenen Schaden beim Verkäufer verursacht.
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Entscheidung
Nach Ansicht des BGH steht dem Verkäufer gegen den 
Notar kein Amtshaftungsanspruch aus § 19 BNotO 
zu.

Der BGH bejaht einen fahrlässigen Verstoß des 
Notars gegen die ihm obliegende Hinweis- und Be-
lehrungspfl icht nach §  17 Abs. 1 S. 1 BeurkG, § 14 
Abs.  1 S. 2 BNotO. Der Notar habe die Verkäuferin vor 
der Beurkundung ihrer Annahmeerklärung im Rahmen 
seiner Amtspfl ichten darauf hinweisen müssen, dass das 
Angebot des Käufers infolge der Unwirksamkeit der un-
befristeten Fortgeltungsklausel bereits erloschen gewe-
sen sein könnte (vgl. dazu bereits BGH DNotZ 2016, 
711 Tz. 12 ff . = DNotI-Report 2016, 36). Die Fortgel-
tungsklausel sei ungeachtet der Widerrufsmöglichkeit 
des Käufers wegen des nicht begrenzten Zeitraums, in 
dem die Verkäuferin das Angebot noch hätte annehmen 
können, nach § 308 Nr. 1 BGB unwirksam (vgl. be-
reits BGH DNotZ 2013, 923 Tz. 21 ff . = DNotI-Report 
2013, 116). 

Eine Amtspfl ichtverletzung lasse sich auch nicht mit 
dem Argument verneinen, dass zugleich ein nichtiges 
Scheingeschäft (§ 117 BGB) vorgelegen habe.  

Eine Amtshaftung des Notars nach § 19 BNotO sei vor-
liegend aber gleichwohl ausgeschlossen, weil der beim 
Verkäufer eingetretene Schaden nicht in den Schutz-
bereich der verletzten Amtspfl ichten falle.

Eine Haftung des Notars für kausal verursachte Schä-
den komme nur in Betracht, wenn ihm die Schäden 
bei wertender Betrachtung auch zugerechnet werden 
könnten. Ersatz könne nur für solche Schadensfolgen 
verlangt werden, die innerhalb des Schutzbereichs der 
verletzten Norm lägen. 

Zur Herstellung des haftungsrechtlich erforderlichen 
inneren Zusammenhangs zwischen einer vom Notar 
(pfl ichtwidrig) geschaff enen Gefahrenlage und einem 
Schaden sei es für sich genommen jedoch nicht ausrei-
chend, dass die Gefahrenlage im Allgemeinen geeignet 
sei, den eingetretenen Schaden herbeizuführen. Erfor-
derlich sei darüber hinaus vielmehr stets, dass der Scha-
den in den Bereich der Gefahren falle, um derentwillen 
die verletzte Rechtsnorm erlassen worden sei.

Die notarielle Belehrungspfl icht gem. § 17 Abs. 1 u. 2 
BeurkG beschränke sich dabei grundsätzlich auf das 
k   onkret zu beurkundende Geschäft (vgl. BGH NJW-
RR 2012, 300 Tz. 17). Ein innerer Zusammenhang 
einer durch Verletzung dieser Pfl ichten geschaff enen 
Gefahrenlage könne daher nur mit einem Schaden be-
stehen, der im Bereich des beurkundeten Geschäfts 

entstanden sei. Die notarielle Belehrungspfl icht be-
ziehe sich dagegen nicht auf ein verdecktes Geschäft, 
das nicht Gegenstand der Beurkundung sei, das der No-
tar nicht kenne und das für ihn auch nicht erkennbar 
sei. Ein Schaden, der im Bereich eines solchen verdeck-
ten Geschäfts entstehe, weise daher keinen inneren Zu-
sammenhang mit der Verletzung der Belehrungspfl icht 
gem. § 17 Abs. 1 u. 2 BeurkG auf, die dem Notar im 
Zusammenhang mit einem beurkundeten Geschäft 
unterlaufen sei. 

Aus diesem Grund falle auch der vorliegend geltend ge-
machte Schaden des Verkäufers nicht in den Schutzbe-
reich der verletzten Belehrungspfl icht. Denn dieser sei 
gerade nicht im Bereich des beurkundeten Kaufvertrags 
(bzw. der hierauf bezogenen Annahmeerklärung), son-
dern im Bereich eines verdeckten Kaufvertrags entstan-
den, den der Beklagte weder gekannt habe noch habe 
kennen müssen. Die das verdeckte Geschäft betreff ende 
(unheilbare) Unwirksamkeit sei keine Folge, die in den 
Bereich der Gefahren falle, um derentwillen der Beklag-
te zur Belehrung gem. § 17 Abs. 1 u. 2 BeurkG hinsicht-
lich des beurkundeten Geschäfts verpfl ichtet gewesen 
sei. Zwischen dem durch sie entstandenen Schaden und 
der Pfl ichtverletzung des Beklagten bestehe daher kein 
innerer Zusammenhang.

Etwas anderes ergebe sich entgegen der Auff assung 
der Klägerin auch nicht aus der gesetzlichen Wertung, 
einen formnichtigen Immobi lienkaufvertrag durch Auf-
lassung und Eintragung zu heilen (§ 311b Abs. 1 S. 2 
BGB). Denn die Belehrungspfl icht beziehe sich grund-
sätzlich nur auf das zu beurkundende Geschäft und 
jedenfalls nicht auf ein verdecktes Geschäft, das der 
Notar nicht kenne und das für ihn nicht erkennbar sei.
An die Feststellungen des zivilrechtlichen Vorverfahrens 
über die Eigenprovisionsabrede und ihre Beurteilung sei 
die Klägerin aufgrund d  er Interventionswirkung des 
Vorprozesses, in dem der beklagte Notar ihr als Streit-
helfer beigetreten sei, gebunden. Die von Amts wegen 
zu berücksichtigende Interventionswirkung nach §§ 74 
Abs. 3, 68 ZPO erstrecke sich dabei nicht nur auf die im 
Tenor der Entscheidung ausgesprochenen Rechtsfolgen, 
sondern auch auf die Richtigkeit der Entscheidung und 
damit die Feststellung und rechtliche Beurteilung der 
Tatsachen einschließlich der präjudiziellen Rechtsver-
hältnisse.


